
  
Der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz hat namens der Landesregierung die Kleine 
Anfrage mit Schreiben vom  3. November 2011 beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
des Abgeordneten Stefan Köster, Fraktion der NPD 
 
 
Biomasse, Maisanbau und Monokulturen 
 
und 
 
ANTWORT 
 
der Landesregierung  

 
 
 

Umweltverbände kritisieren seit Jahren die Auswüchse bei der Erzeugung 
von Energie aus Biomasse. Mais werde dabei in großflächigen Mono-
kulturen als Energiepflanze angebaut. Dies hätte zur Folge, dass die 
Artenvielfalt zerstört werde, Kleinlebewesen in Boden und Gewässern 
abstürben und Bodenstrukturen durch fehlende Fruchtfolgen verödeten 
Stilllegungsflächen, aber auch Dauergrünland würden vielfach 
zunehmend als Maisanbauflächen genutzt. Allein eine 500-Kilowatt-Bio-
gasanlage erfordere 250 Hektar Mais. Laut NABU werde ein Hektar Mais 
derzeit mit 2.000 Euro/Jahr subventioniert. 

 
1. Wie hat sich in Mecklenburg-Vorpommern die Flächeninanspruch-

nahme für die Biomasseproduktion für Biogasanlagen seit 2000 ent-
wickelt (bitte jahrweise darstellen/auch Schätzungen reichen)? 

 
 
 
Die Flächeninanspruchnahme für Pflanzen zur Grünernte ist der als Anhang beigefügten 
Tabelle zu entnehmen. Die auf diesen Flächen erzeugte Biomasse kann grundsätzlich sowohl 
in der Wiederkäuerfütterung als auch zur Biogaserzeugung genutzt werden. Daher ist eine 
exakte Aussage zur Flächeninanspruchnahme für die Biomasseproduktion für Biogasanlagen 
nicht möglich. 
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2. Inwieweit sieht die Landesregierung die Gefahr einer Etablierung von 

Monokulturen, insbesondere beim Mais? 
 
 
 
Bei Beachtung der Regeln zur guten fachlichen Praxis der Flächenbewirtschaftung und deren 
kontinuierlicher Weiterentwicklung, insbesondere im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
ab 2014, sieht die Landesregierung keine Gefahr der Etablierung von Monokulturen. 
 
 
 

3. Inwieweit teilt die Landesregierung die Auffassung, dass der groß-
flächige Maisanbau zum Zweck der Energiegewinnung für Biogas-
anlagen zu einer Zerstörung der Artenvielfalt, zum Absterben von 
Kleinlebewesen im Boden und in Gewässern und zu einer Verödung 
der Bodenstrukturen durch fehlende Fruchtfolgen führen werde? 

 
 
 
Die Landesregierung teilt die Auffassung in der in der Frage dargestellten Pauschalität nicht. 
 
 
 

4. Inwieweit sieht die Landesregierung angesichts von Schätzungen, die 
für 2030 deutschlandweit von je vier Millionen Hektar Mais- und 
Rapsmonokulturen bei insgesamt 11,7 Millionen Hektar Ackerfläche 
ausgehen, die Notwendigkeit, sich für eine Änderung bei den Förder-
richtlinien für die Errichtung von Biogasanlagen einzusetzen? 

 
5. Inwieweit sieht die Landesregierung die Notwendigkeit, sich bezüg-

lich der Subventionierung für den Anbau von Energiemais für eine 
Umkehr bei der Subventionspolitik einzusetzen? 

 
 
 
Die Fragen 4 und 5 werden zusammenhängend beantwortet. 
 
Nach § 65 des Erneuerbare-Energien-Gesetz / Gesetz für den Vorrang Erneuerbaren Energien 
(EEG) wird das Gesetz durch die Bundesregierung regelmäßig evaluiert und ein 
Erfahrungsbericht vorgelegt. Auf dieser Grundlage wird das EEG – wie in 2011 bereits 
geschehen - angepasst. 
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